
 
 

Anlieferung: Grundsätzlicher Ablauf 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deklaration: 

Anlieferer erklärt, welche Abfälle er bringt 

Grobkontrolle, Grober Augenschein: 

Werden die Abfälle angenommen? 

Erfassung des Gewichtes: 

Zuweisung der Kippstelle auf der Deponieflä-

che oder bei der Sortierstelle 

Detailkontrolle nach dem Abladen 

Werden die Abfälle angenommen? 

 

Überprüfen des 

Deponiescheins 

durch Anlieferer: 

 

Deponieschein in 

Ordnung? 

Anlieferer unterschreibt Deponieschein. Vorgang der Anlieferung beendet. 

Ganze oder teilweise  
Zurückweisung der Anlieferung 

Rapport im Betriebsjournal 

 

ODER 

 
Informierung des Betriebsleiters 

Dieser entscheidet über das weitere Vorge-

hen 

Rapport im Betriebsjournal 

----------------------------------------------------------- 

Bei Sonderabfällen Meldung an AWEL 

 

Reklamation des 

Anlieferers 

Bereinigung 

möglich? 

Korrektur des 

Deponiescheins 

Informierung des Betriebsleiters 

Dieser entscheidet über das weitere Vorge-

hen 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 



 
 

Anlieferung: Ablauf bei Abfällen, deren Zulassung durch 
Analysen nachgewiesen werden muss 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abfallabgeber richtet Anfrage mit Analy-

senresultaten an Deponiebetreiber 

Deponiebetreiber trifft Entscheidung 

über die Annahme des Abfalles.  

Annahme? 

Ablehnung der Entgegennahme der 

Abfälle durch den Deponiebetreiber 

Nein

 

Ja 

Analysenresultate für Annahmeentscheid 

hinreichend? 

Der Deponiebetreiber informiert den Abfal-

labgeber und das AWEL*) über die Ent-

scheidung. 

Deponiebetreiber kontrolliert den Abfall 

• Stimmt Laborbeschreibung mit dem 

angelieferten Abfall überein? 

• Entspricht die gelieferte Abfallmenge 

der angemeldeten? 

• Ist der Abfall unvermischt mit anderen? 

Annahme des Abfalles, Anlieferer unterschreibt den Deponieschein 

Deponiebetreiber nimmt Rückstellprobe**) 

Der Betriebsleiter entscheidet über 

das weitere Vorgehen 

Ev. Information AWEL 

Nein 

**) Der Deponiewart nimmt Proben und veranlasst Analysen 

auf Verlangen des Betriebsleiters, bei Unklarheiten oder bei 

Grossanlieferungen > 200 t 

Deponiebetreiber verlangt zusätzliche 

Analysen 

Ja 

Abfall hält die massgeblichen Grenzwerte 

gemäss Betriebsbewilligung ein? 

   (vgl. auch Anhang K) 

Ablehnung der Entgegennahme oder 

Rücksprache mit dem AWEL zur Erlan-

gung einer Sonderbewilligung 

Nein

 

Ja 

Ja 

*) AWEL muss nur informiert werden, wenn die 

Grenzwerte in Kolonne 1 Anhang K überschrit-

ten werden. 

Nein

 



 
 

Anlieferung:  
Ablauf für Stammkunden mit Abfällen, deren Zulassung 

durch Analysen nachgewiesen werden muss 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstanlieferung wie bei Anhang D 

Regelmässige Anlieferung des Abfalls 

Eingangswägung - Kippen - Ausgangswägung - Depo-

nieschein erstellen - Prüfung des Deponiescheins durch 

Chauffeur 

Schriftliche Vereinbarung: 

Abfallabgeber verpflichtet sich: 

• keine anderen Abfälle als die vereinbarten anzuliefern 

• Änderungen von Produktionsabläufen, welche einen Einfluss auf die Abfallzusammensetzung 

haben können, umgehend schriftlich zu melden 

• die Kosten allfälliger Analysen von Rückstellproben zu übernehmen 

Chauffeur anerkennt Deponieschein mit Unterschrift, Vorgang der Anlieferung beendet. 


